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Es ist eine sehr gute Nachricht, dass der erste Impfstoff gegen das Coronavirus 
SARS-CoV-2 und die COVID-19-Erkrankung zugelassen wurde. Impfstoffen sind 
der Schlüssel für die Rückkehr zur Normalität. 

Seit dem 27. Dezember 2020 können in der Europäischen Union Menschen mit dem 
COVID19-Impfstoff von BioNTech/Pfizer geimpft werden. 

Anfangs sind aber nur begrenzt Impfdosen verfügbar. Deshalb werden – nach 
den Leitlinien der Ständigen Impfkommission (STIKO), des Deutsche Ethikrats und 



der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina – zuerst nur Menschen, die 
zu einer Risikogruppe gehören, sowie Beschäftigte aus systemrelevanten Bereichen 
wie dem Gesundheitswesen und der Pflege berücksichtigt werden können. 

Terminvergabe 

Am 4. Januar 2021 startet die telefonische Terminvereinbarung für COVID-19 
Impfungen im Land Brandenburg. Die Terminvereinbarung erfolgt über die 
Rufnummer 116117. 

Zu Beginn stehen nur begrenzte Impfstoffmengen zur Verfügung. Daher können 
nicht alle Menschen direkt Termine vereinbaren und geimpft werden. In der 
Impfverordnung hat das Bundesgesundheitsministerium festgelegt, wer zuerst 
geimpft wird. Höchste Priorität haben demnach folgende Personen: 

• Personen im Alter von 80 Jahren und älter 
• Bewohnerinnen und Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen sowie 

das dortige Personal 
• Personal in der ambulanten Altenpflege 
• Personal in medizinischen Einrichtungen mit besonders hohem 

Ansteckungsrisiko zum Beispiel bei Rettungsdiensten, in Notaufnahmen, in 
der medizinischen Betreuung von COVID-19-Patientinnen und –Patienten, als 
Leistungserbringer in der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung sowie 
in den Corona-Impfzentren 

• Personal, das in medizinischen Einrichtungen regelmäßigen Personen 
behandelt, betreut oder pflegt, bei denen ein sehr hohes Risiko für einen 
schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem 
Coronavirus besteht, insbesondere in der Onkologie oder 
Transplantationsmedizin 

Nur diese Personengruppen können ab dem 4. Januar 2021 telefonisch einen 
Termin vereinbaren. Sobald weitere Personengruppen Impftermine vereinbaren 
können, wird darüber informiert.   

 


